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Absender 
  
Per Telefax (0 21 91) 16 - 2710 an: 
 
Stadt Remscheid  
Technische Betriebe Remscheid - TBR 
Nordstr. 48 
 
42853 Remscheid 
 
 

 

Einleitung von Abwasser aus der Fassadenbehandlung in die öffentliche 
Schmutz-/Mischwasserkanalisation  
hier : Antrag auf Genehmigung 
 
 
Arbeitsstelle/Einleitungsstelle: ___________________________________________ 
 
Vorgesehenes Datum:          
 
 
Vorgesehene Arbeiten : 
 

   Entfernen von alten Farbanstrichen mit Wasser  
 
   nur mit Wassereinsatz (Nassstrahlen/Hochdruckreinigung) über 150m² 
 
   nach Auftrag eines Abbeizmittels (➜Sicherheitsdatenblatt beifügen): 
 
   alkalisches Abbeizmittel 
 
   schwerflüchtiges Abbeizmittel. Das Abbeizmittel ist lt. Attest des/der  
 
          biologisch  abbaubar. 
   
 Name des Produktes:         
 
   Abbeizmittel mit Methylenchlorid (Dichlormethan) 
 (darf nur in begründetem Einzelfall eingesetzt werden !!!) 
 
 Begründung:           

          
          
  

 
 
 
 
 
 

_________________ 
Datum 
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   Vorreinigung nur mit Wasser  (Hochdruckverfahren) als Vorbehandlung für 
 die Beschichtung (über 150 m²) 
 

   Fassadenreinigung  
 
  mit Wasser ohne Reinigungschemikalien (Hochdruckreinigung, über 150 m²) 
 
  mit Wasser und Reinigungschemikalien  (➜➜➜➜Sicherheitsdatenblatt beifügen) 
 
 Einsatz von:   Tensiden  
    Laugen 
    Säuren   
 
 
Voraussichtlicher Abwasseranfall insgesamt:   m³ 
 
Größe der zu behandelnden Fassade: 
 

  bis 150 m²   bis 300 m²   über 300 m² 
 
 
Auffangvorrichtung:     
 
 

  durch Feststoffabscheidung (z.B. Sandfilter) 
  durch Neutralisation 
  durch Aktivkohlefilter 

 
 
Weitere Bemerkungen: 
 
 

 

 
Hinweis:  
Mir ist bekannt, dass eine Reinigung von asbesthaltigen Fassaden vorher der Be-
zirksregierung Düsseldorf – Arbeitsschutz, Telefon: 0211/475-2374, anzuzeigen ist. 
Mir ist ebenfalls bekannt, dass die Einleitung in den Regenwasserkanal unzulässig 
ist und die TBR Kontrollen durchführen. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun-
gen der Entwässerungssatzung der Stadt Remscheid können mit Bußgeld belegt 
werden. Terminverschiebungen sind den TBR mitzuteilen. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 


